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1. Änderung Bebauungsplan Nr. 2 "Kuhkoppel" für das 
Gebiet: "Südlich der Müllerkoppel und nördlich der 
Sachsenwaldstraße mit den Straßen Eichhörnchenweg, 
Fasanenweg, Otternweg, Eichenweg, Am Hünengrab"
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen -
- Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gemäß § 
4a Abs. 3 BauGB -

Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
22.02.2022 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Vorberatung

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle nimmt die Abwägung der eingegangenen 
Stellungnahmen zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur 1. Änd. des 
Bebauungsplanes Nr. 2 „Kuhkoppel“ für das Gebiet: "Südlich der Müllerkoppel und 
nördlich der Sachsenwaldstraße mit den Straßen Eichhörnchenweg, Fasanenweg, 
Otternweg, Eichenweg, Am Hünengrab" zur Kenntnis und empfiehlt der 
Gemeindevertretung, den erneuten Entwurfs- und Auslegungschluss gemäß § 4a 
Abs. 3 BauGB zu fassen.

Sachverhalt:
Der Entwurf des Bebauungsplanes hat vom 23.11.2021 bis zum 23.12.2021 gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die eingegangenen Stellungnahmen der 
Privatpersonen machen eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich. Bei der 
erneuten Auslegung sollten Stellungnahmen nur zu den geänderten Teilen 
abgegeben werden dürfen.

Herr Kühl vom Büro BSK wird in der Sitzung die Abwägung der privaten 
Stellungnahmen als Tischvorlage vorlegen und hinreichend erläutern.

Finanzielle Auswirkungen:
im Verwaltungshaushalt: Nein



Im Vermögenshaushalt: Nein

Anlage/n:
2 Planzeichnung, Stand 22.02.2022

3 Stellungnahmen Personen - § 3 Abs. 2 BauGB

4 Stellungnahmen TÖB - § 4 Abs.2 BauGB





Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumühle (Stand: 22.02.2022)                          1 

Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorgebrachten Anregungen sind insoweit richtig, dass es sich um eine alte 
Planzeichnung handelt und zwar die des Ursprungsplanes, die sowie angesprochen, 
ca. 20 Jahre alt ist.  
 
Dies wurde so gewählt um die alten Festsetzungen (Planzeichnung Teil A) bestehen 
zu lassen und nicht nach neuem Recht den Bebauungsplan aufzustellen, das zu 
erheblichen, negativen Veränderungen führen würde.  
 
In dem dargestellten Bereich können Häuser errichtet werden aber mit den 
entsprechenden Vorkehrungen bezüglich der Lärmeinwirkungen aufgrund der 
Verkehrswege, die am Bebauungsplan vorbei führen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21 
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 Anregungen von Personen Abwägung 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
 
Die Standorte der Bäume sind überwiegend vom Vermesser im Januar 2018 
aufgenommen worden. Diese Aufnahme liegt zugrunde für den Biotoptypenplan. 
 
Zum Beginn des Planverfahrens war es beabsichtigt Baufenster unter 
Berücksichtigung des Baumbestandes festzusetzen. Es hat sich aber gezeigt, dass es 
sehr schwierig ist, mit Festsetzung von Baufenstern in einem Gebiet, das  von einem 
großen Baumbestand  geprägt ist. 
 
Die Gemeinde hat sich dafür entschieden, die vorhandene Planzeichnung Teil A des 
Ursprungsplanes nicht zu verändern (ohne Baufenster und ohne Eintragung von 
Bäumen) und entsprechend  Veränderungen des Planes nur in Form von textlichen 
Festsetzungen durchzuführen. Somit hat der Biotoptypenplan eine untergeordnete 
Rolle in diesem Planverfahren und wird somit nicht geändert.  
 
Die Planzeichnung Teil A wurde nicht verändert, da es sich um einen einfachen 
Bebauungsplan handelt. Der Baumbestand ist in der Planzeichnung nicht dargestellt 
worden, sondern nur über textliche Festsetzungen wird geregelt, was mit den 
Bäumen zu geschehen hat und dies innerhalb der zuständigen Gesetze und 
Verordnungen. 
 
 

Person 2 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 1: 
Die Anregung wird aufgenommen. Der Text Teil B wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 2:  
Zu Abschnitt I, Ziffer 7 werden die Ausführungen so erläutert, dass sie verständlich 
werden. Die vorgeschlagene Formulierung passt. 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 3: 
Bezüglich der Gebäudehöhe wird eine andere Festlegung gesucht und auch 
festgesetzt. Es wird festgesetzt die Oberkante des fertigen Fußbodens, bezogen auf 
die jeweilig zugeordnete Erschließungsstraße und es wird eine Gebäudehöhe 
festgelegt von maximal 9,00 m oberhalb des fertigen Erdgeschossfußbodens. 
 
Die Gemeinde möchte damit die Höhen begrenzen für neue Gebäude um den 
Charakter, so wie er in der Begründung erläutert ist, in dem Plangeltungsbereich zu 
sichern. 
 
Die vorhandenen Gebäude haben selbstverständlich Bestandsschutz. 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Höhenbegrenzung neuer Gebäude wird neu festgesetzt. Es wird festgelegt die 
Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens oberhalb der zugeordneten 
Erschließungsstraße und die Gesamtgebäudehöhe von 9,00 m ab Oberkante des 
fertigen Fußbodens gemessen. Im Übrigen wird auch eine Traufhöhe festgesetzt. 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Mindestgrundstücksgröße von 1.100 m² wird aus dem alten Plan übernommen 
und wird entsprechend auch nicht verändert, sondern die Festsetzung bleibt 
bestehen. 
 
Zu den Gebäudehöhen, die auf maximal 9,00 m begrenzt wird, ist zu erläutern, dass 
ein Großteil der Gebäude im Plangeltungsbereich diese Höhe unterschreitet und nur 
ein geringer Teil diese Höhe überschreitet. 
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Anregungen von Personen Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Problematik der GRZ 2, wie sie in der Baunutzungsverordnung steht, ist der 
Gemeinde bekannt und sie wird hier zusammen mit der Bauaufsicht des Kreises 
versuchen ein tragbares Ergebnis zu finden, da wie angesprochen, die GRZ 2 für 
Pfeifenstielgrundstücke nicht ausreichend sein könnte. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumühle (Stand: 22.02.2022)                          9 

Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gesamtgebäudehöhe wird im Bebauungsplan festgesetzt mit einer Höhe von 
9,00 m ab der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens und die darf maximal 
0,50 m oberhalb der zugeordneten Erschließungsstraße liegen. Für Grundstücke die 
weiter entfernt sind erheblich von der Erschließungsstraße in der Höhenlage 
abweichen, sind im Text Teil-B entsprechende Regelungen aufgenommen worden, 
die eine Bebauung der Grundstücke ermöglichen. Die Gesamtgebäudehöhe ab 
Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens mit 9,00 m bleibt bestehen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wurden Erhebungen von Amt Hohe Elbgeest durchgeführt, die dazu geführt 
haben, dass die Gebäudehöhe im Wesentlichen auf 9,00 m liegt. Ein Teil der 
Gebäude liegt erheblich unter den 9,00 m und ein etwas kleinerer Teil oberhalb der 
9,00 m Gesamtgebäudehöhe. 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorhandene Stellplätze sowie Garagen haben natürlich Bestandsschutz. Für neu zu 
errichtende soll der festgesetzte Abstand zur Straße bestehen bleiben. Gestrichen 
wird der seitliche Grenzabstand von 1,50 m zu den Nachbarn. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Mindestgrenzabstand von den Nebenanlagen zu den seitlichen 
Grundstücksgrenzen wird gestrichen. Die 3,00 m im Bezug auf die 
Straßenbegrenzungslinie bleiben bestehen. Die Bestandssicherung von 
vorhandenen Anlagen ist gewährleistet. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung der Mindestgrundstücksgröße, die erforderlich ist für eine 
Wohnung, bleibt so wie festgesetzt bestehen. 
 
Die Gemeinde möchte, dass die Wohneinheiten innerhalb der einzelnen Gebäude 
begrenzt werden, deshalb die Festsetzungen.  
 
Bestehende Gebäude haben Bestandsschutz. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist das Ziel der Gemeinde eine lockere Bebauung und auch eine nicht zu hohe 
Gebäudewand in der Nähe der Nachbargrenzen zu haben, deshalb wird die 
Festlegung der Abstände von 5,00 m auf 6,50 m erhöht, wie es im Text festgesetzt 
ist. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, dass die seitlichen Grenzabstände nicht mehr 
vorgeschrieben werden. Der Textteil im Text Teil B wird gestrichen. 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Planzeichnung Teil A, die Ursprungsplanzeichnung ist, sind keinerlei Bäume 
eingezeichnet, hier geht es nur um den Biotoptypenplan und der ist in dem Fall 
nicht verbindlich. Im Einzelfall ist dann zu prüfen, inwieweit dieser Baum, der 
angesprochen wird, zu erhalten ist und welche Abstände zu diesem Baum aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen und Verordnungen sowie Satzungen bestehen bleiben 
müssen. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Höhenbegrenzung wird neu festgesetzt und zwar wie folgt: 
 
Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens wird auf 0,50 m oberhalb der 
Höhe der jeweilig zugeordneten Erschließungsstraße ermittelt und ab dieser Höhe 
beträgt die Gesamtgebäudehöhe maximal 9,00 m. Dies entspricht den Erhebungen 
die im Gebiet durchgeführt wurden. Der größte Teil der errichteten Gebäude 
erreicht diese Höhe nicht, ein kleinerer Teil überschreitet sie. Für neue Bauten, ist 
die Festsetzung so wie sie im Text Teil B neu beschrieben ist, zu beachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anregungen von Personen Abwägung 
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Der Begriff Straßengradiente wird aus dem Text herausgenommen, eine 
Straßengradiente ist die Höhenlage der Straßenachse, das wird so im Text Teil B 
beschrieben, damit das dann für jedermann verständlich wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Höhenlage wird eindeutig definiert durch die Höhenlage der Straßenachse die 
dem Grundstück zuzuordnen ist sowie durch die Beschreibung mit welchen Maßen 
Gebäude oberhalb dieser Straßenachse, die in der Mitte des jeweiligen 
Grundstückes zu ermitteln ist, dann sein dürfen. 
 
 
Zu 2.: Der Abstand von der Straßenbegrenzungslinie, das betrifft nur die östlich 
gelegenen Grundstücke, wird auf 18,00 m reduziert und so sind alle Hauptgebäude 
entsprechend berücksichtigt worden, die an dieser Straße liegen. 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Abstandsfläche 6,50 m zum Nachbarn bei der Errichtung eines Staffelgeschosses 
bleibt bestehen damit keine nachbarlichen Beeinträchtigungen entstehen.  
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes und der Änderung sind 
keinerlei Bäume festgesetzt, dennoch sind gesetzliche Vorgaben, Bestimmungen, 
Verordnungen und Satzungen zu beachten.  
 
Der Bebauungsplan selber schreibt keine besonderen Verhaltungsmaßregeln vor bis 
auf die unter Punkt 3 grünordnerische Erhaltungsmaßnahmen festgelegten 
Anforderungen an Bäume. Ein Aufmaß der Bäume erfolgte nicht.  
 
Es ist also im Einzelfall zu prüfen wie dort vorzugehen ist. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bezüglich des Staffelgeschosses gibt es im Text Teil B neue Festsetzungen die zu 
beachten sind. 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Seite 3 Punkt 1:  
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, können aber nicht in einem 
Bebauungsplan aufgenommen werden, sondern der zeigt nur die Planungsziele auf. 
 
Zu Seite 5 Punkt 4: 
Die Höhenbegrenzung wird neu formuliert. Die Gebäudehöhe wird auf 9,00 m 
begrenzt und bezogen auf die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens. 
 
Zu Seite 5 Punkt 4 Absatz 6: 
Die 3,00 m bleiben erhalten der seitlichen Grenzabstände für Nebenanlagen, 
Garagen und Carports werden in den textlichen Festsetzungen gestrichen. 
 

Person 14 
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu Seite 6 Absatz 7: Die Gemeinde möchte, dass die Festsetzung so bestehen bleibt, 
sodass auf den Grundstücken von 1.100 m² nur eine Wohnung errichtet werden 
kann, weil sie es für erforderlich hält, dass für eine Wohneinheit 600 m² zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Zu Seite 8 Absatz 1: Hierzu ist anzumerken, dass eine Verschattung kein Grund mehr 
ist, einen Baum zu fällen. 
 
Zu Seite 8 Punkt 5.2 Absatz 1: Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
Aus städtebaulichen Gründen behält die Gemeinde die Erhaltung des 
Gebietscharakters in diesem Bereich für erforderlich. 
 
Zu Seite 8 Punkt „Wasser“: Dieser Absatz wird durch entsprechende Anregungen 
ergänzt. 
 
 
Zu Seite 9 Absatz 2: Der Bereich bleibt so bestehen wie festgelegt. 
 
 
Zu Seite 9 Absatz 4 ff Fauna: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und 
insoweit bestätigt, dass es sich in dem Gebiet um keinen Zoo handelt. 
 
 
Zu Seite 11 Punkt 5.3 Absatz „Einzelbäume“: Hier sind in dem Zusammenhang der 
Bäume die Gesetze, Verordnungen und Satzungen zu beachten.  
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumühle (Stand: 22.02.2022)                          28 

Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu Seite 11 Absatz „Ersatzpflanzungen“ ff.: Diese Ausführungen bleiben so 
bestehen, weil die Gemeinde der Auffassung ist, dass nur so der Charakter des 
Bereiches der städtebaulich gewünscht ist, erhalten bleiben werden kann. 
 
Zu 18 Schallemissionen: Geschwindigkeitsbegrenzungen können nicht innerhalb 
eines Bebauungsplanes geregelt werden. Dies muss außerhalb des Bebauungsplanes 
geschehen, wenn gewünscht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Bestandsplan Biotoptypen: Dies ist ein Bestandsplan der nur als Grundlage für 
Überlegungen besteht, der aber nicht vollständig ist und auch nicht Bestandteil der 
Bebauungsplansatzung ist.  
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Anregungen von Personen Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Höhenlage der baulichen Anlage wird anders festgesetzt. Die maximale 
Gebäudehöhe beträgt 9,00 m ab Oberkante fertig Erdgeschossfußboden. Die 
Oberkante fertig Fußboden wird in der Höhenlage festgelegt bezogen auf die 
jeweilige Erschließungsstraße. 
 
Zu 2.: Bezüglich der GRZ 2 wird es noch Abstimmungsgespräche mit der Bauaufsicht 
geben. Eine Lösung muss gefunden werden, damit die Grundstücke auch 
entsprechend im Interesse der Eigentümer genutzt werden können. 
 
Zu 3.: Bezüglich der Staffelgeschosse ist die Gemeinde der Auffassung, dass ein 6,50 
m Abstand, wenn ein Staffelgeschoss errichtet wird, gefordert werden sollte, um die 
Nachbarrechte der dann betroffenen Nachbarn zu schützen. 
 
Bestehende Anlagen haben selbstverständlich Bestandsschutz. 
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Wird zur Kenntnis genommen, dass die Bundeswehr keine Einwände zur 
Planung hat. 
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Wird zur Kenntnis genommen, dass die Telekom Deutschland GmbH keine 
Bedenken zur Planung hat. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Begründung wird mit 
dem Passus „Das archäologische Landesamt ist an der Planung von 
Maßnahmen mit Erdeingriffen in den genannten Bereichen frühzeitig zu 
beteiligen, um prüfen zu können, ob sie denkmalschutzrechtlich 
genehmigungsfähig sind und ob zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden 
wird und ggf. gemäß § 14 DSchG archäologische Untersuchungen 
erforderliche sind“ ergänzt.  
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Wird zur Kenntnis genommen und ist unter Ziffer 6 der Begründung 
berücksichtigt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.  
Der Verband hat keine Einwände. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen dass LSV keine Bedenken zur Planung hat. 
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Fachdienst Denkmalschutz 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Das Wort „baulichen“ wird 
in der Begründung gestrichen.  
Zusätzlich wird die Begründung mit dem Passus „Das archäologische 
Landesamt ist an der Planung von Maßnahmen mit Erdeingriffen in den 
genannten Bereichen frühzeitig zu beteiligen, um prüfen zu können, ob sie 
denkmalschutzrechtlich genehmigungsfähig sind und ob zureichende 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein 
Denkmal eingegriffen werden wird und ggf. gemäß § 14 DSchG 
archäologische Untersuchungen erforderlich sind“ ergänzt.  
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Der Bestandsplan wird mit den Grabhügeln auf den Grundstücken 
Fasanenweg und Otternweg ergänzt. 
 
 
Zum Fachdienst Kommunalaufsicht: 
Der Gemeinde Aumühle entstehen keine Kosten, die über die 
Planungshonorare hinausgehen.  
Das Gebiet ist erschlossen und zum größten Teil bebaut. 
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Wird zur Kenntnis genommen, dass die IHK keine Bedenken bezüglich der 
Planung erheben. 
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Wird zur Kenntnis genommen, dass die Vodafone keine Einwände bezüglich 
der Planung haben. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
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